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Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit

der Verurteilte zur Verwirklichung der 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit einem anderen Staat überge-

(3) Kehrt der Verurteilte zurüdc, kann 
die Verwirklichung der nicht durchgeführ
ten Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit nachgeholt werden.

§355
Nachträgliche Bildung einer Hauptstrafe

(1) Ist jemand durch verschiedene 
rechtskräftige Urteile zu Freiheitsstrafen 
verurteilt worden und ist dabei der §64 
des Strafgesetzbuches außer Betracht ge
blieben, ist aus den erkannten Strafen 
durch gerichtlichen Beschluß nachträglich 
eine Hauptstrafe zu bilden.

(2) Ist nachträglich eine Hauptstrafe 
zu bilden und waren die Urteile von ver
schiedenen Gerichten erlassen, entscheidet 
das Gericht, dessen Urteil zuletzt ergangen 
1st

§356
Auslegung des Urteils

(1) Wenn Uber die Auslegung des 
Urteils oder über die Berechnung der er
kannten Strafe mit Freiheitsentzug Zwei
fel entstehen, ist die Entscheidung des Ge
richts herbeizuführen. In der Regel soll 
das Gericht in der Zusammensetzung ent
scheiden, in der es das Urteil gesprochen 
hat Diese Entscheidung kann nicht ange- 
fochten werden.

(2) Die Verwirklichung der Maßnah
men der strafrechtlichen Verantwortlich
keit wird dadurch nicht gehemmt; das Ge
richt kann jedoch einen Aufschub oder 
eine Unterbrechung der Verwirklichung 
der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit anordnen.

Mitwirkung von Schäften 
und mündliche Verhandlung

§357
(1) Die bei der Verwirklichung der 

Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit zu treffenden gerichtlichen 
Entscheidungen sind vom Gericht erster 
Instanz zu erlassen.

(2) Das Gericht entscheidet unter Mit

wirkung von Schöffen, wenn das Haupt- 
verfahren in erster Instanz vor einem Kol
legialgericht stattgefunden hat und zur 
Vorbereitung der Entscheidung eine münd
liche Verhandlung durchgeführt oder eine 
nicht zwingend vorgeschriebene Entschei
dung zuungunsten des Verurteilten getrof
fen werden soll. In den übrigen Fällen 
entscheidet das Gericht durch den Richter.

(3) Zur mündlichen Verhandlung sind 
die unmittelbar Betroffenen und der 
Staatsanwalt zu laden; ihnen ist Gelegen
heit zur Stellungnahme zu geben. Ist der 
Betroffene unbekannten Aufenthaltes, 
kann auch in seiner Abwesenheit verhan
delt werden. Die Vorschriften über die 
Durchführung der Hauptverhandlung 
erster Instanz gelten entsprechend. Das 
Gericht kann Beweise erheben.

§358
Das Gericht kann in den Fällen der 

§§ 344 Absätze I bis 3, 350a Absätze 1 bis 3 
die Verhandlung und Entscheidung über den 
Vollzug der Strafe mit Freiheitsentzug mit 
einer gegen den Verurteilten anhängigen 
neuen Strafsache verbinden. Die Verbin
dung ist unbeschadet der Vorschriften über 
die örtliche Zuständigkeit zulässig. Über 
den Vollzug der Strafe mit Freiheitsentzug 
ist in dem in der neuen Strafsache erge
henden Urteil zu entscheiden.

§359
Rechtsmittel

(1) Dem Staatsanwalt steht gegen alle 
bei der Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ge
troffenen gerichtlichen Entscheidungen die 
Beschwerde zu, soweit das Gesetz nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

(2) Dem Verurteilten steht die Be
schwerde gegen die zusätzlich zu einer 
Verwarnung ausgesprochene Verpflich
tung zur unbezahlten gemeinnützigen Ar
beit in der Freizeit, die Anordnung des 
Vollzuges der bei der Verurteilung auf Be
währung angedrohten Freiheitsstrafe, die 
Umwandlung von Geldstrafe in Freiheits
strafe, die Anordnung des Vollzuges der 
Freiheitsstrafe bei Widerruf der Strafaus
setzung auf Bewährung, die Anordnung 
der Jugendhaft wegen Nichterfüllung ge
richtlich auferlegter Pflichten, die nach-


